
 

 

         Bern, 10. Januar 2022 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

 

Wann:  Freitag 10. Februar 2023 um 20:00 Uhr 

Wo:  Sternensaal Bümpliz 

Parkplätze: Coop-Einstellhalle an der Brünnenstrasse in Bümpliz 

Achtung: Wer im Zentrum beim Sternen parkiert, riskiert eine Busse von Fr. 140.--! 

 

Traktanden: 1.  Begrüssung 

  2.  Wahl der Stimmenzähler 

  3.  Anwesenheitskontrolle (Bekanntgabe absolutes Mehr) 

  4.  Genehmigung des Protokolls vom 04. Februar 2022 

  5.  Mitteilungen 

  6.  Mutationen 

  7.  Genehmigung der Jahresberichte (auf Tisch aufliegend) 

 

       a) Präsident 

  8. Genehmigung der Jahresrechnung 

 

       a) Revisorenbericht 

       b) Festlegung des Betrages z.Hd. Rücklagefonds 

       c)Festlegung des Betrages zur Verteilung 

 

  9.  Behandlung von Rekursen 

           10.  Rückblick Chilbi 2022 und Vorschau Chilbi 2023 

           11.  Festsetzung Jahresbeitrag 

           12.  Entlastung des Vorstandes 

           13.  Budget / Genehmigung des Voranschlages (auf Tisch aufliegend) 

           14.  Wahlen / Demissionen 

   

       a) Präsident 

       b) Vizepräsident 

       c) Kassier 

       d) übriger Vorstand 

       e) Kassenrevisoren (ständige / Ersatz) 

 

           15.  Ehrungen 

           16.  Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern inkl. Vorstand 

           17.  Verschiedenes 

 

- Ab 19:00 Uhr können im Foyer des Sternensaales die Stimmkarten bezogen werden 

- Nach der Versammlung wird auf Kosten des Vereins ein Imbiss angeboten. 

 

 



Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2022 wird aus ökologischen Gründen nicht mehr per 

Post versendet. Es kann auf der Homepage www.buemplizer-chilbi.ch, Über uns, 

Mitgliederversammlung2022, eingesehen werden. 

An der Mitgliederversammlung werden einige Exemplare auf den Tischen aufliegen. 

  

Stimmrecht (Statutenauszug) 

Jedes Einzelmitglied hat an der Mitgliederversammlung eine Stimme. Die Stellvertretung ist 

ausgeschlossen. 

Jedes Kollektivmitglied hat an der Mitgliederversammlung Anspruch auf maximal drei 

Delegierte mit je einer Stimme. Delegierte dürfen nicht für mehrere Kollektivmitglieder das 

Stimmrecht ausüben. 

Einzelmitglieder, die ihr Stimmrecht als Einzelmitglied wahrnehmen wollen, dürfen nicht als 

Delegierte das Stimmrecht ausüben. Die Stellvertretung ist ausgeschlossen. 

 

                                                                                      Mit freundlichen Grüssen 

                                                                                      Susanne Häubi 

 

                                                                                      Sekretariat 

                                                                                      haeubi67@hotmail.com 
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